
Amtl iche Bekanntmachung –  Nr.  04-2022

2. Nachtrag

zur

Vereinbarung zur vertragsärztlichen Vergütung in Thüringen mit
Wirkung für das Jahr 2021 

zwischen 

der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen
vertreten durch die 1. Vorsitzende des Vorstandes

Frau Dr. med. Annette Rommel
(im Folgenden „KVT“ genannt)

und

den Landesverbänden der Krankenkassen

 AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen.
vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch 
Herrn Wolfgang Karger,

 BKK Landesverband Mitte,
Eintrachtweg 19, 30173 Hannover,

 IKK classic,

 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG),
als Landwirtschaftliche Krankenkasse,

 KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Frankfurt/Main

und

den Ersatzkassen

 Techniker Krankenkasse (TK)
 BARMER 
 DAK-Gesundheit
 Kaufmännische Krankenkasse – KKH
 Handelskrankenkasse (hkk) 
 HEK – Hanseatische Krankenkasse 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis:
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek),
vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Thüringen
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2. Nachtrag vom 13.12.2021 zur Vereinbarung zur vertragsärztlichen Vergütung in Thüringen mit Wirkung für das Jahr 20212. Nachtrag  vom 13.12.2021  zur  Vereinbarung  zur  vertragsärztlichen  Vergütung  in  Thüringen  mit  Wirkung  für  das
Jahr 2021

Mit dem 2. Nachtrag zur Vereinbarung zur vertragsärztlichen Vergütung in Thüringen mit Wirkung
für das Jahr 2021 setzen die Vereinbarungspartner die Beschlüsse des Bewertungsausschusses
(BA), des Erweiterten Bewertungsausschusses (EBA) sowie eine Vereinbarung zur Abrechnung
der Erstbefüllung der elektronischen Patientenakte um, welche nach Abschluss der Vereinbarung
inklusive des 1. Nachtrages festgesetzt wurden. 

 Mit  Wirkung  zum  1. Januar  2021  wurde  im  Zusammenhang  mit  der  Erstbefüllung  der
elektronischen  Patientenakte  zwischen  dem  GKV-Spitzenverband  und  der  KBV,  der
Deutschen Krankenhausgesellschaft sowie der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung eine
Vereinbarung mit entsprechenden Abrechnungsvoraussetzungen und -verfahren geschlossen.

 Mit Wirkung zum 1. Juli 2021 wurde die Aufnahme neuer Leistungen im Zusammenhang mit
der Fachinformation zu Kanuma®, einer Enzymersatztherapie mit Sebelipase alfa, nach der
GOP 32481 in den Abschnitt 32.3.5 des EBM sowie der GOP 02102 in den Abschnitt 2.1 des
EBM beschlossen (562. Sitzung).

 Mit Wirkung zum 1. Juli 2021 wurde, im Zusammenhang mit der Kryokonservierung von Ei-
oder Samenzellen oder Keimzellgewebe gemäß Richtlinie zur Kryokonservierung (Kryo-RL),
die Aufnahme der neuen Abschnitte 8.6 und 40.12 in den EBM beschlossen (562. Sitzung i. V.
m. 570. Sitzung). 

 Mit Wirkung zum 1. Juli 2021 wurde die Aufnahme neuer Leistungen im Zusammenhang mit
biomarkerbasierten Tests bei Patientinnen mit primärem Mammakarzinom nach den GOPen
19503 bis 19505 in den Abschnitt 19.4.5 des EBM beschlossen (562. Sitzung).

 Mit  Wirkung  für  die  Quartale  3/2021  bis  2/2022  wurde  die  Finanzierungsempfehlung  im
Zusammenhang mit der Anpassung des EBM zum Einsatz von Diagnostika zur schnellen und
zur qualitätsgesicherten Antibiotikatherapie konkretisiert und sowohl eine basiswirksame als
auch  eine  nicht  basiswirksame  Anpassung  der  Behandlungsbedarfe  beschlossen
(563. Sitzung).

 Mit Wirkung zum 1. Juli 2021 wurde die Aufnahme neuer Leistungen im Zusammenhang mit
der  Abbildung  der  interstitiellen  Low-Dose-Rate-Brachytherapie  (LDR-Brachytherapie)  mit
permanenter  Seed-Implantation  zur  Behandlung  von  Patienten  mit  lokal  begrenztem
Prostatakarzinom nach  den  GOPen  25335  und  25336  in  den  Abschnitt  25.3.3  des  EBM
beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde festgelegt, dass die Sachkosten für die Seeds
(implantierte Strahlenquellen) und Implantationsnadeln gemäß 7.3 und 7.4 der Allgemeinen
Bestimmungen EBM gesondert abrechenbar sind (566. Sitzung).

 Mit Wirkung für das 3. Quartal 2021 wurde im Zusammenhang mit dem Wegfall des Versands
durch Post-, Boten- oder Kurierdienste aufgrund der Übermittlung elektronischer Briefe eine
nicht basiswirksame Anpassung des Behandlungsbedarfs beschlossen (568. Sitzung i. V. m.
482. Sitzung).

 Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 wurde die Aufnahme neuer Leistungen im Zusammenhang
mit der Anpassung der Richtlinie über die Durchführung der Psychotherapie (Psychotherapie-
Richtlinie) nach den GOPen 35163 bis 35169 und 35173 bis 35179 in den Abschnitt 35.1 des
EBM  sowie  die  Anpassung  der  Anmerkungen  zu  den  GOPen  01410  und  01413  im
Zusammenhang mit  probatorischen Sitzungen im Krankenhaus im Abschnitt  1.4 des EBM
beschlossen (567. Sitzung). 

 Mit  Wirkung  zum  1. Oktober  2021  wurde  die  Aufnahme  der  neuen  Leistungen  im
Zusammenhang mit der Therapie mit  Unterkieferprotrusionsschienen bei Schlafapnoe nach
den  GOPen  30902  und  30905  in  den  Abschnitt  30.9  des  EBM  sowie  in  diesem
Zusammenhang die Anpassung der GOPen 30900 und 30901 beschlossen (567. Sitzung). 

 Mit  Wirkung  zum  1. Oktober  2021  wurde  die  Aufnahme  einer  neuen  Leistung  im
Zusammenhang  mit  biomarkerbasierten  Tests  bei  Patientinnen  mit  primärem
Mammakarzinom nach der GOP 19506 in den Abschnitt 19.4.5 des EBM beschlossen. 
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In  Umsetzung  dessen  schließen  die  Vereinbarungspartner  folgenden  2. Nachtrag  zur
Vereinbarung zur vertragsärztlichen Vergütung in Thüringen mit Wirkung für das Jahr 2021:

I. In Teil 3 § 2 Abs. 1 wird Sublit. be) mit Wirkung zum 1. Juli 2021 wie folgt neu gefasst:

„um 735.974 Punkte je Quartal (für das 1. und 2. Quartal 2021) sowie um 684.594 Punkte je
Quartal  (ab  dem 3.  Quartal  2021)  im Zusammenhang  mit  der  Anpassung  des  EBM zum
Einsatz von Diagnostika zur schnellen und zur qualitätsgesicherten Antibiotikatherapie gemäß
der Beschlüsse des BA in seiner 504. sowie seiner 563. Sitzung,“

II. In Teil 3 § 2 wird Abs. 2a mit Wirkung zum 1. Juli 2021 wie folgt neu gefasst:

„Zur Umsetzung der Finanzierungsempfehlungen gemäß dem Beschluss des EBA in seiner
54. Sitzung i.  V. m. den Beschlüssen des BA in seiner 504. sowie seiner 563. Sitzung im
Zusammenhang mit der Anpassung des EBM zum Einsatz von Diagnostika zur schnellen und
qualitätsgesicherten Antibiotikatherapie wird die gemäß § 2 ermittelte MGV nicht basiswirksam
um 40.395 Euro je Quartal (für das 1 und 2. Quartal 2021) sowie um 38.121 Euro je Quartal
(ab dem 3. Quartal 2021) abgesenkt. Die Aufteilung auf die Krankenkassen erfolgt nach den
jeweiligen Leistungsbedarfsanteilen gemäß Nummer 2.2.2 des Beschlusses des BA in seiner
383.  Sitzung,  zuletzt  geändert  durch  den  Beschluss  des  BA  in  seiner  526.  Sitzung,  zu
Vorgaben für  ein Verfahren zur Ermittlung der Aufsatzwerte und der Anteile der einzelnen
Krankenkassen oder in entsprechenden Folgebeschlüssen.“

III. In Teil 3 wird in § 2 nach Abs. 2a folgender Abs. 2b neu eingefügt:

„Zur Umsetzung der Finanzierungsempfehlungen gemäß dem Beschluss des BA in seiner
568. Sitzung i. V. m. dem Beschluss des BA in seiner 482. Sitzung im Zusammenhang mit
dem Wegfall des Versands durch Post-, Boten- oder Kurierdienste aufgrund der Übermittlung
elektronischer  Briefe  wird  die  gemäß  §  2  ermittelte  MGV  im  3.  Quartal  2021  nicht
basiswirksam um 24 Euro abgesenkt. Die Aufteilung auf die Krankenkassen erfolgt nach den
jeweiligen Leistungsbedarfsanteilen gemäß Nummer 2.2.2 des Beschlusses des BA in seiner
383.  Sitzung,  zuletzt  geändert  durch  den  Beschluss  des  BA  in  seiner  526.  Sitzung,  zu
Vorgaben für  ein Verfahren zur Ermittlung der Aufsatzwerte und der Anteile der einzelnen
Krankenkassen oder in entsprechenden Folgebeschlüssen.“

IV. In Teil 3 werden in § 8 mit Wirkung zum 1. Juli 2021 folgende Änderungen vorgenommen:

a) Die Bezeichnung des Paragraphen wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8 Honorarkürzungen nach §§ 95d und 291b Abs. 5 sowie 341 Abs. 6 SGB V“

b) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 neu angefügt:

„Honorarkürzungen nach § 341 Abs. 6 SGB V wegen des fehlenden Nachweises der für
den Zugriff auf die elektronische Patientenakte erforderlichen Komponenten und Dienste
sind anteilig für Leistungen der Anlage 2 an die Krankenkassen zurückzuzahlen. Die KVT
ermittelt die betreffenden Honorarkürzungen je Krankenkasse aus den Abrechnungen des
zu  kürzenden  Zeitraums.  Die  Rückzahlung  an  die  Krankenkassen  erfolgt  mit  der
nächstmöglichen Quartalsabrechnung. Der Ausweis erfolgt im Formblatt 3, Kontenart 400,
Vorgang 143. Sofern die Honorarkürzungen nach Abschluss der jeweiligen Verwaltungs-
bzw.  Gerichtsverfahren  nicht  bestands-  bzw.  rechtskräftig  geworden  sind,  erfolgt
automatisch eine Verrechnung im Formblatt 3 im vorgenannten Vorgang.“

V. Die  Anlage  1  (Berechnung  des  kassenspezifischen  Aufsatzwertes  sowie  der  morbiditäts-
bedingten Gesamtvergütung je Quartal 2021) wird mit Wirkung zum 1. Juli 2021 neu gefasst
(siehe Anlage). 
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VI. In der Anlage 2 (Leistungen des EBM außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung)
werden im Abs. 1 nachfolgende Nummern wie folgt neu gefasst:

„45 Videosprechstunde GOP 01442, 01444 und 01450 

GOP 01451 (bis 30.09.2021)

67 Beobachtung und Betreuung eines
Kranken  bei  der  Gabe  von
Velmanase  alfa  oder  ab
01.07.2021 Sebelipase alfa

GOP 01514

69 Biomarkerbasierte Tests bei 
Patientinnen mit primärem 
Mammakarzinom

GOP 08347, 13507, 19501 und 19502

GOP 19503 bis 19505 (ab 01.07.2021)

GOP 19506 (ab 01.10.2021)

84 Zusatzpauschalen und Pseudo-
GOP im Zusammenhang mit der 
elektronischen Patientenakte

GOP 01431 und 01647

sowie 

Pseudo-GOP 88270“

und die nachfolgenden Nummern wie folgt ergänzt:

„87 Nachweis von Anti-Drug-Antikör-
pern gem. Fachinformation eines 
Arzneimittels mit dem Wirkstoff 
Sebelipase alfa

GOP 32481 (ab 01.07.2021)

88 Infusionstherapie mit Sebelipase 
alfa

GOP 02102 (ab 01.07.2021)

89 Kryokonservierung von Ei- oder 
Samenzellen oder Keimzellgewe-
be gemäß Kryo-RL

Abschnitte 8.6 und 40.12 (ab 01.07.2021)

sowie 

GOP 01510K bis 01512K, 02100K, 02341K,
05310K, 05330K, 05340K, 05341K, 05350K,
08575K, 31272K, 31503K, 31600K, 31608K,
31609K, 31822K, 32575K, 32614K, 32618K,
32660K, 32781K, 33043K, 33044K, 33064K,
33090K, 36272K, 36503K und 36822K
(ab 01.07.2021)

90 LDR-Brachytherapie GOP 25335 und 25336 (ab 01.07.2021)

91 Probatorische Sitzungen im 
Gruppensetting der in 
§ 87b Abs. 2 Satz 4 SGB V 
genannten Arztgruppen sowie 
Gruppenpsychotherapeutische 
Grundversorgung und 
Probatorische Sitzungen im Kran-
kenhaus aller Arztgruppen

GOP 35163 bis 35169 (ab 01.10.2021)

sowie 

GOP 35173 bis 35179 (ab 01.10.2021)

und

GOP 01410K und 01413K (ab 01.10.2021)

92 Kardiorespiratorische Polygraphie
im Rahmen einer 
Therapie mittels einer 
Unterkieferprotrusionsschiene

GOP 30900U und 30901U (ab 01.10.2021) 

93 Zweitlinientherapie mittels Unter-
kieferprotrusionsschiene bei ob-
struktiver Schlafapnoe

GOP 30902 und 30905 (ab 01.10.2021)“
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VII. Die  Anlage  3  (Kassenartenübergreifende  regionale  Sondervereinbarungen)  wird  wie  folgt
geändert:

a) Mit  Wirkung  zum  01.10.2021  wird  die  Pauschale  für  Sachkosten  Prostaglandin  (für
Gynäkologie) von 2,00 € auf 5,95 € (Abr.-Nr. 99273) erhöht.

b) In Abs. 2 wird am Ende des 10. Anstriches der Punkt durch ein Komma ersetzt und fol-
gender Anstrich angefügt:

„- Sachkosten für die Seeds (implantierte Strahlenquellen) und Implantationsnadeln im
Zusammenhang mit der interstitiellen Low-Dose-Rate-Brachytherapie (LDR-Brachy-
therapie) mit permanenter Seed-Implantation zur Behandlung von Patienten mit lokal
begrenztem Prostatakarzinom.“
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Weimar, Dresden, Erfurt, Kassel, Frankfurt/Main, den 13.12.2021

gez. Dr. med. Annette Rommel
1. Vorsitzende des Vorstandes der
Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen

gez. AOK PLUS

gez. BKK Landesverband Mitte
Landesvertretung Thüringen

gez. IKK classic

gez. Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau (SVLFG), 
als Landwirtschaftliche Krankenkasse

gez. KNAPPSCHAFT
Regionaldirektion Frankfurt/Main

gez. Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek),
Der Leiter der vdek-Landesvertretung Thüringen

Anlage

Anlage 1 – Berechnung  des  kassenspezifischen  Aufsatzwertes  sowie  der  morbiditätsbedingten
Gesamtvergütung je Quartal 2021
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